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Einleitung

Künstliche Intelligenz (KI) hat mittlerweile nahezu jeden Lebensbereich 
erfasst. Sie ist zu einem globalen wirtschaftlich und strategisch besonders 
relevanten Faktor geworden.1 Im Rahmen spezialisierter Aufgabenbereiche 
ist Künstliche Intelligenz heute regelmäßig der menschlichen Aufgabenaus-
führung weit überlegen. Insbesondere in großen börsennotierten Aktienge-
sellschaften mit hohem Verwaltungs- und Geschäftsführungsaufwand und 
entsprechender Kapitalausstattung wird diese Technologie damit immer 
wichtiger, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Umsatz von Unternehmens-
anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz wird Prognosen zur Folge 
in den nächsten Jahren auf rund 31,2 Mrd. US-Dollar (2025) ansteigen.2 
2016 lag der Umsatz noch bei 0,35 Mrd. US-Dollar.3 In der strategischen 
Unternehmensplanung und als Managementassistent wird Künstliche Intelli-
genz schon heute erfolgreich in der Unternehmensleitung eingesetzt.4 Künst-
liche Intelligenz wird bald in der Lage sein, auch viele Aufgaben des Vor-
stands einer Aktiengesellschaft schneller, kostengünstiger und besser zu er-
füllen.5 Daher ist es angezeigt, dass auch die Rechtswissenschaft sich mit 
den spezifischen Besonderheiten und Auswirkungen der Künstlichen Intelli-
genz befasst, die beim Einsatz durch den Vorstand der Aktiengesellschaft 
relevant werden.

A. Konkretisierung des Forschungsgegenstandes  
und Ziele der Untersuchung

Die rasant fortschreitenden technischen Möglichkeiten und die einem 
Menschen in spezialisierten Aufgaben weit überlegene Leistungsfähigkeit der 
Künstlichen Intelligenz macht deren Einsatz durch den Vorstand der Aktien-
gesellschaft künftig schon aus Wettbewerbsgründen obligatorisch. Dennoch 
existieren bislang nur wenige erste konkrete Stellungnahmen zum Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz in der Unternehmensleitung. Dies wird zum ei-

1 Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Maschinelles Lernen (2018), S. 5.
2 Vgl. Abb. 1.1. bei Kreutzer/Sirrenberg, KI verstehen, S. 2.
3 Vgl. Abb. 1.1. bei Kreutzer/Sirrenberg, KI verstehen, S. 2.
4 Canals/Heukamp, The Future of Management in an AI World (2020), S. 11 ff.
5 Thomas/Amico/Kolbjørnsrud, Harvard Business Review online Ressource „How 

Artificial Intelligence Will Redefine Management“, vom 02.11.2016.
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nen daran liegen, dass das Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz noch 
sehr jung ist. Eine fortschreitende Anzahl juristischer Stellungnahmen hat 
erst im Jahre 2018 begonnen aufzutauchen. Überwiegend erschöpfen sich 
diese jedoch in sehr allgemeinen Darstellungen der juristischen Herausforde-
rungen von Künstlicher Intelligenz bei der Leitung der Aktiengesellschaft. 
Eine konkrete Aufarbeitung des technisch absehbar wichtigsten Anwen-
dungsbereichs – der spezifischen Aufgabendelegation an KI –, auch unter 
Würdigung sämtlicher derzeit ersichtlichen Meinungen, fehlt bislang. Insbe-
sondere wurden die Fragen zu den Pflichten des Vorstands bei der Delegation 
an Künstliche Intelligenz bisher nur vereinzelt und wenig dogmatisch tief-
greifend behandelt. Nicht nur aus rechtswissenschaftlicher Sicht, sondern 
auch aus vorstandspraktischer Sicht bestehen daher erhebliche Unsicherhei-
ten beim Einsatz von KI. Die daraus folgenden haftungsrechtlichen Dunkel-
felder führen dazu, dass Vorstände von Aktiengesellschaften die erheblichen 
Potenziale von Künstlicher Intelligenz nicht ausschöpfen können und im in-
ternationalen Wettbewerb Vorteile ungenutzt lassen (müssen). Der juristi-
schen Aufarbeitung dieses bislang kaum erforschten Feldes kommt daher 
nicht nur rechtswissenschaftliche, sondern in ihren Auswirkungen auch be-
sondere praktische und ökonomische Bedeutung zu. 

Für den Vorstand der Aktiengesellschaft wird der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz in der Ausprägung von (Software-)Agenten6, als wegen ihrer Be-
ratungs- und Entscheidungsfunktion relevanteste Form,7 den Forschungsge-
genstand der Arbeit bilden. Als deren Lernstruktur8 wird hier der heute viel-
versprechendste und leistungsstärkste Typ des überwachten Lernens mittels 
sogenannter Künstlicher Neuronaler Netze9 zugrunde gelegt. Die folgenden 
rechtlichen Ausführungen verwenden den Begriff „Künstliche Intelligenz“ 
für diese konkretisierte Form der besseren Verständlichkeit halber synonym.10 

In diesem Rahmen wird sich die Arbeit auf die rechtliche Würdigung der 
KI-spezifischen Auswirkungen beim Einsatz im Vorstand der Aktiengesell-
schaft konzentrieren. Die etwa wegen der Geschwindigkeit der Datenver-
arbeitung und der Entscheidungsprozesse zu erwartenden erheblichen Effi-
zienzsteigerungen, die eine ausschließlich durch KI geleitete Aktiengesell-
schaft erfahren würde, macht eine erste Aufarbeitung der derzeit bestehenden 

6 Erläuternd eingehend auf diese Form der KI siehe unten unter 1. Teil B. I.
7 Vgl. Canals/Heukamp, The Future of Management in an AI World (2020), 

S. 14 ff. und 140 ff.
8 Zu den Lernverfahren siehe unten unter 1. Teil B. II.
9 Niederée/Nejdl, in: Ebers/Heinze/Krügel/Steinrötter/Beck (Hrsg.), Künstliche In-

telligenz und Robotik (2020), S. 45; erläuternd zu Künstlichen Neuronalen Netzen 
siehe unten unter 1. Teil B. II. 3. c) cc).

10 Ab Abschnitt F., im Anschluss an die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz.
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rechtlichen Hinderungsgründe hinsichtlich eines KI-Vorstands notwendig. 
Zwar ist mittelfristig nicht zu erwarten, dass Künstliche Intelligenz eine 
Leistungsfähigkeit erreicht, die den in der Aktiengesellschaft allgemein emp-
fehlenswerten Einsatz von KI als Vorstandsmitglied technisch sinnvoll er-
scheinen lässt, jedoch soll die Arbeit in einem ersten Abschnitt, wegen der 
nicht absehbaren Geschwindigkeit der Entwicklung der Künstlichen Intelli-
genz zukunftsgerichtet die Möglichkeiten einer Substitution des menschli-
chen Vorstands diskutieren. Die Arbeit wird dazu herausarbeiten, welche 
Anforderungen das Aktiengesetz an die Tauglichkeit zum Vorstandsmitglied 
stellt. Darauf aufbauend wird eine Analyse der für die Zulässigkeit der Sub-
stitution eines Vorstandsmitglieds durch KI zu überwindenden Hürden er-
stellt. 

Ihren Schwerpunkt soll die Arbeit im Rahmen des gegenwartsgerichteten 
und technisch schon heute möglichen Hauptanwendungsgebiet von Künst-
licher Intelligenz in der Unternehmensleitung der Aktiengesellschaft haben: 
Der Delegation spezifischer Aufgaben an KI, in denen diese dem Menschen 
weit überlegen ist, wie etwa der Mustererkennung und Auswertung von gro-
ßen Datenmengen bei unternehmensstrategischen Entscheidungen. Die Arbeit 
wird zunächst Leitlinien für die Zulässigkeit der Aufgabendelegation von 
Geschäftsführungs- und Leitungsaufgaben an Künstliche Intelligenz geben. 
Die Untersuchung soll dazu beizutragen, die Hemmungen für den Einsatz 
von KI in der Unternehmenspraxis abzubauen und somit die ökonomisch 
wertvollen Potenziale der KI zu nutzen. Dazu wird die Bearbeitung einen 
Pflichtenkanon für die Vermeidung von Haftungsrisiken des Vorstands auf-
grund der spezifischen Besonderheiten der Künstlichen Intelligenz herausar-
beiten. Zu diesem Zwecke werden KI-spezifische Auswahl-, Einweisungs-, 
und Überwachungspflichten des Vorstands erarbeitet. Darüber hinaus wird 
wegen der fortschreitenden Entwicklung der „Beratenden KI“ und der damit 
einhergehenden ökonomischen und zeitlichen Vorteile der Vorstandsberatung 
auch die Enthaftungsmöglichkeit des Vorstands bei der Berufung auf einen 
KI-Rat unter Würdigung der ISION-Entscheidung des BGH diskutiert. In 
diesem Zusammenhang wird zum einen auf die Zulässigkeit des Berufens 
auf KI-Rat eingegangen. Zum anderen werden entsprechende Vorstands-
pflichten herausgearbeitet. Schließlich taucht mit der technischen Möglich-
keit, KI für bestimmte Aufgaben einzusetzen, in denen diese dem Menschen 
deutlich überlegen ist, auch die Frage nach der Pflicht des Einsatzes auf, 
diese für unternehmerische Entscheidungen auf Basis angemessener Informa-
tionsgrundlage zu nutzen. Im Rahmen der Business Judgment Rule soll die 
Arbeit schließlich eine entsprechende rechtliche Würdigung vornehmen und 
Handlungsempfehlung für den Vorstand geben.




